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Folgender Quartierplan (QP) ist
von der Mutation betroffen:
QP Eissporthalle im Nau

Bemassung Gewässerraum

offenes Gewässer (AV)

Legende
rechtsverbindlicher Inhalt

orientierender Inhalt

Sondernutzungsplan

Gewässerraum nach Art. 36a GSchG

kantonale Gewässerbaulinie

Rechtskräftiger Gewässerraum (RRB 2019-1438, 2019-0735)

eingedoltes Gewässer

Zonenplan Siedlung

Bahn

Kern- und Zentrumszonen

Natur- und Uferschutzzone

Strasse

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! Wald (AV)

statische Waldgrenze

" " " Verzicht auf Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 5 GSchV

Gewässerraum nach Übergangsbestimmungen zur Änderung
vom 4. Mai 2011
Sistierung


